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Verordnung zur Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-

Stadt (Arbeitszeitverordnung) 

Änderung vom 20. Dezember 2016 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, 

unter Verweis auf seine Erläuterungen Nr. P161024, 

beschliesst: 

I. 
Verordnung zur Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt (Arbeitszeitverordnung) vom 
6. Juli 2004 1) (Stand 1. Juni 2012) wird wie folgt geändert: 

Titel (geändert) 
Verordnung zur Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt (Arbeitszeitverordnung, AZV) 

§  6 Abs. 1 

1 Die Sollarbeitszeit wird je nach den betrieblichen Erfordernissen erbracht 

d) (neu) nach dem Vertrauensarbeitszeitmodell 

§  10 Abs. 1 (geändert) 

1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Sollarbeitszeit nach dem Gleitzeitmodell absolvieren, müssen ihre tägliche Ar-
beitszeit erfassen. 

§  14bis. (neu) 

Vertrauensarbeitszeitmodell 

1 Für Mitarbeitende ab Lohnklasse 21 gilt Vertrauensarbeitszeit. 

2 Die Anstellungsbehörde kann Vertrauensarbeitszeit mit Mitarbeitenden ab Lohnklasse 18 individuell vereinbaren. Die Ver-
einbarung kann von beiden Seiten jederzeit auf Ende eines Monats widerrufen werden. 

§  14ter. (neu) 

1 Mitarbeitende mit Vertrauensarbeitszeit sind von der Erfassung der Arbeitszeit befreit. 

2 Zu erfassen sind insbesondere der Bezug von Ferien, Ausgleichstagen und Urlaub sowie Absenzen aufgrund von Weiterbil-
dungen, Krankheit und Unfall. 

3 Mitarbeitenden mit Vertrauensarbeitszeit werden jährlich fünf Ausgleichstage gutgeschrieben. 

4 Die Departementsvorstehenden sind befugt, den Mitarbeitenden mit Vertrauensarbeitszeit zusätzlich maximal fünf Aus-
gleichstage zu gewähren, sofern die betroffenen Mitarbeitenden regelmässig effektive Pikettdiensteinsätze gemäss § 32 dieser 
Verordnung leisten. 

5 Die Ausgleichstage sind im laufenden Kalenderjahr unter Berücksichtigung der betrieblichen Bedürfnisse zu beziehen und 
verfallen bei Nichtbezug entschädigungslos. 

6 Die Bestimmungen dieser Verordnung betreffend Überstunden sowie Geld und Zeitzulagen für Nacht-, Sonn- und Feier-
tagsarbeit sind nicht anwendbar. 

§  14a Abs. 2 (geändert) 

2 Basis der Telearbeit bilden entweder das Gleitzeitarbeitszeitmodell, das Jahresarbeitszeitmodell oder das Vertrauensarbeits-
zeitmodell. 

§  49 Abs. 1 (geändert) 

1 Betriebe bzw. einzelne Bereiche der kantonalen Verwaltung, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit von der Norm 
stark abweichenden Arbeitszeiten beschäftigen, können nach Mitsprache der Mitarbeitenden und nach Rücksprache mit den 
Personalverbänden von dieser Verordnung abweichende oder ergänzende Regelungen erlassen. Diese unterliegen der Ge-
nehmigung der durch den Regierungsrat. 
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Titel nach § 49 (geändert) 

IX. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§  49a. (neu) 

1 Mitarbeitenden, die ab 1. Januar 2017 obligatorisch der Vertrauensarbeitszeit unterstellt sind, werden die bis dahin nicht 
kompensierten Überstunden in Form zusätzlicher Ausgleichstage für die Jahresperiode 2017 gewährt. Diese sind bis 31. De-
zember 2017 zu beziehen und verfallen bei Nichtbezug entschädigungslos. 

2 Gleitzeitguthaben sind bis zum 1. Januar 2017 vollständig abzubauen und verfallen ansonsten entschädigungslos. 

II. Änderung anderer Erlasse 
Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 
Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 
Diese Änderung ist zu publizieren. Sie wird am 1. Januar 2017 wirksam. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: Dr. Guy Morin 
Die Staatsschreiberin: Barbara Schüpbach-Guggenbühl 


